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Energetische Sanierung und Erweiterung BG ARA Untermarch 
 

Baukostenabrechnung 
 

vom 01. Mai 2018 
  
 
 

Der Vorstand des Zweckverbands ARA Untermarch hat an der Sitzung vom 29. Juni 2018, ge-
stützt auf die vorgelegten Unterlagen und den Prüfbericht der RPK vom 03. Mai 2018, die vorge-
legte Bauabrechnung für das Projekt Energetische Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude 
ARA Untermarch genehmigt.  
 

Das Bauvorhaben im Betrage von aufgerundet Fr. 1'840'000.-- (inkl. MWST) wurde an den Vor-
standssitzungen vom 21. Juni 2013 und 10. März 2014 vom Vorstand des Zweckverbandes ARA 
Untermarch genehmigt. 
 

Bewilligter Kostenvoranschlag, inkl. MWST Fr. 1‘836‘000.-- 
Bewilligter Kostenvoranschlag, exkl. MWST Fr. 1‘700‘000.-- 
 

Bauabrechnung Kassieramt Lachen (Konto 350 503.00) 

 Jahr 2014 Fr. 93‘951.38 

 Jahr 2015 Fr. 557‘264.92 

 Jahr 2016 Fr. 1‘007‘157.78 

 Jahr 2017 Fr. 17‘725.35 

 Total, exkl. MWST  Fr. 1‘676‘099.43 
     

 
Abweichung zum KV, exkl. MWST Fr. -23‘900.57 
     

Abweichung zum KV in Prozenten:  -1.41 % 
 
Der bewilligte Kredit konnte mit erfreulichen 1.41 % unterschritten werden. 
 

Die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Gemeinden erfolgte gemäss dem zum Zeitpunkt der 
Projektbewilligung gültigen Betriebskostenverteilschlüssel und wurde den Gemeinden jährlich in 
Rechnung gestellt.  
 

Kostenaufteilung: 
 
 

Gemeinde Lachen 33.29 % Fr. 557‘973.50 

Gemeinde Altendorf 21.62 % Fr. 362‘372.70 

Gemeinde Galgenen 16.76 % Fr. 280‘914.26 

Gemeinde Schübelbach 10.78 % Fr. 180‘683.52 

Gemeinde Wangen 17.55 % Fr. 294‘155.45 

Total 100.00 % Fr. 1‘676‘099.43 
 

Die Gemeinden Galgenen und Wangen mussten gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz des 
Kantons Schwyz denjenigen Kreditanteil, der für Neu-Investitionen zu bewilligen war und den 
Schwellenwert für die Genehmigung via Voranschlagskredit überschritt, den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern Ihrer Gemeinde als Sachgeschäft an der Urne zur Abstimmung vorlegen. 
  



 
 

   
 
 

   
 

 

 
Von der (aufgerundeten) Gesamtsumme von Fr. 1‘840‘000.-- (inkl. MWST) wurden die Kosten für 
die Sanierungsarbeiten auf Fr 1‘160‘000.-- veranschlagt. Diese Kosten bzw. die jeweiligen Kos-
tenanteile konnten als gebundene Ausgaben in die Voranschläge aufgenommen und an den 
Budgetgemeinden genehmigt werden.  
 
Die Neu-Investitionen von (aufgerundet) CHF 680‘000.-- mussten bei Überschreiten der Schwel-
lenwerte gemäss Finanzhaushaltsgesetz in den einzelnen Gemeinden als Sachgeschäft den Bür-
gerinnen und Bürgern zur Abstimmung vorgelegt werden. Dies betraf lediglich die Gemeinden 
Galgenen und Wangen. Es mussten die folgenden Kredite an einer Urnenabstimmung von den 
Stimmberechtigten genehmigt werden (es gilt das Brutto-Prinzip, also inkl. MWST): 

Voranschlag inkl. MWST 

Gemeinde Lachen 33.29 % Fr. 226‘305.40 

Gemeinde Altendorf 21.62 % Fr. 146‘972.75 

Gemeinde Galgenen 16.76 % Fr. 113‘934.50 

Gemeinde Schübelbach 10.78 % Fr. 73‘282.45 

Gemeinde Wangen 17.55 % Fr. 119‘304.90 

Total 100.00 % Fr. 679‘800.00 
 
Anteil Neu-Investitionen an Gesamtsumme: 37.03 % 
 
Abrechnung: inkl. MWST exkl. MWST 

Gemeinde Lachen 33.29 % Fr. 223‘146.99 Fr. 206‘617.59 

Gemeinde Altendorf 21.62 % Fr. 144‘921.54 Fr. 134‘186.61 

Gemeinde Galgenen 16.76 % Fr. 112‘344.36 Fr. 104‘022.55 

Gemeinde Schübelbach 10.78 % Fr. 72‘259.68 Fr. 66‘907.11 

Gemeinde Wangen 17.55 % Fr. 117‘639.82 Fr. 108‘925.76 

Total 100.00 % Fr. 670‘312.39 Fr. 620‘659.62 
 
 
 
Siebnen, 22. Juli 2018 
 
Zweckverband ARA Untermarch 
 

Der Präsident Der Aktuar 
 
 
Armando Zweifel Urs Reichmuth 
 


